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B o dennahe Ausbringung 
wird unterstützt 

Flüssiger Wirtschaftsdünger ist möglichst bodennah auszubringen. Die ÖPUL 2023-Maßnahme 
„Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger und Güllesep trierung" 

unterstützt bei der Umsetzung. Was ist zu beachten? 

JJ
ie bodennahe streifenför-
mige Ausbringung von 
flüssigen Wirtschaftsdün-

gern stellt mit einem kalkulierten 
Reduktionspotenzial von  ca.  5 kt 
(--50 % des Reduktionserforder-
nisses) die zentrale Maßnahme 
dar. Denn nur mit der optimierten 
Ausbringungstechnik kann die 
Wirksamkeit der Reduktion der 
Ammoniakverluste in der System-
kette „Stall-Lager-Ausbringung" 
geschlossen werden. 

ÖPUL und Investitionsförderung 
Die Investitionsförderung (40  

für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Umweltwirkung) und die 
ÖPUL-Maßnahme „Bodennahe 
Ausbringung flüssiger Wirtschafts-
dünger und Gülleseparierung" 
unterstützen bei der Anwendung 
der teuren und kostenintensiven 
Technik. 
Werden diese Mengen klar ver-
fehlt, droht die Gefahr im Rah-
men der Überprüfung der mit 
1. Jänner 2023 in Kraft gesetzten 
Ammoniak-Red uktions-Verord-
nung, dass die bodennahe Aus-
bringung ebenfalls gesetzlich 
verpflichtend wird. 

Überprüfung der Wirksamkeit 
Das Klimaschutz-Ministerium 
(BMK) überprüft diese Verord-
nung bis spätestens 31. Dezem-
ber 2025, um sicherzustellen, 
dass Fortschritte in Bezug auf 
die Zielerreichung für Ammoni-
ak entsprechend den Verpflich-
tungen gemäß EU-NEC-Richtlinie 
umgesetzt im Ö-Emissionsge-
setz-Luft 2018 erfolgen. 
Auf der Grundlage des Ergebnis-
ses der Überprüfung sind die in 
dieser Verordnung enthaltenen 
Maßnahmen anzupassen sowie 
weitere Maßnahmen zur Reduk-  

tion der Ammoniakemissioner 
zu erarbeiten und umgehend an 
zuordnen. 

Die Überprüfung hat jedenfall! 
zu umfassen: 
- 1. die Prüfung der Anordnung de 

bodennahen Ausbringung vor 
flüssigem Wirtschaftsdünger; 

- 2. ein Verbot des Einsatzes vor 
Harnstoff als Düngemittel; 

- 3. die Erforderlichkeit der Auf 
rechterhaltung der Verpflich 
tung zur Abdeckung von Anla 
gen oder Behälter zur Lageruni 
von flüssigem Wirtschaftsdün 

Der Stickstoff -Stabilisator 
für Gülle und Biogasgärreste 

Weniger Stickstoff notwendig für mehr Ertrag 

Schutz der Umwelt durch weniger Nitrat-

Auswaschung und weniger Ausgasung 
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ger und flüssigem Gärrest im  Be-  chen als auch durch die Güllese-

 

stand. paration anfallen. 

SEPARATOR  5655/5855 

zur Separation von festen 
und flüssigen Nährstoffen. 
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lischt die Verpflichtung für diese 

Maßnahme. 
akutec 

Mindestteilnahme In jedem Teil-

 

nahmejahr muss flüssiger Wirt-

 

schaftsdünger bodennah ausge- -

 

bracht oder Rindergülle separiert 

werden. 

Die Prämie wird für die boden-

nahe Ausbringung von flüssigen 

Wirtschaftsdüngern und Biogas-

gülle auf Acker- und Grünlandflä-

chen sowie für die Gülleseparie-

rung von Rindergülle gewährt. 

Gefördert werden Kosten, die 

durch den Einsatz von bodenna-

hen Gülleausbringungsgeräten 

für die Ausbringung von flüssigen 

Wirtschaftsdüngern und Biogas-

gülle auf Acker- und Grünlandflä-  

Vertragszeitraum Der Verpflich-

tungs- und Vertragszeitraum der 

Maßnahme beträgt grundsätz-

lich ein Kalenderjahr (i. Jänner 

bis 31. Dezember). Die Maßnah-

me verlängert sich automatisch 

um ein weiteres Förderjahr, 

wenn sie nicht abgemeldet wird. 

Wird jedoch in einem Förderjahr 

keine Menge für das bodennahe 

Ausbringungsverfahren oder die 

Gülleseparierung beantragt, er-  

Als förderbarer Wirtschaftsdünger 

zählen Gülle, Jauche und Biogasgül-

le gemäß folgender Definition: 

— Gülle ist ein Gemisch aus Kot und 

Harn, das darüber hinaus Was-

ser, Futterreste und Einstreutei-

le enthalten kann. Regenwasser, 

das in die Güllegrube eingeleitet 

wird, ist nicht förderbar. Ein un-

vermeidlicher Anteil an Stall-

waschwasser bzw. ein geringer 

Anteil an Regenwasser ist jedoch 

zulässig und förderbar. Ebenso 

ist ein Anteil an Wasser, der eine 

schädigende Wirkung auf die 

ausgebrachte Kultur verhindern 

soll (kein Stickstoff-Überschuss 

—„ verbrennen"), zulässig und 

daher in Verbindung mit dem 

ausgebrachten Wirtschaftsdün-

ger förderbar. 

Variötlex+ I W 
Schleppschuh 
Made  by  Vakutec E1 [ 
Verteilbreite: ~t 
9 od. 12 m 
Transportbreite:  
<2,55m E  
Geländetauglich  
Nachrüstbar ■ 

- Jauche besteht vorwiegend aus 

Harn, enthält aber auch Sicker-

saft von Festmiststapeln und 

geringe Mengen an Kot und 

Streubestandteilen. 

- Biogasgülle ist ein Produkt 

aus der Vergärung von pflanz-

lichen Erzeugnissen aus der 

Grünland- und Ackernutzung 

einschließlich Ernte-" , 
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rückständen und Silagen, 
Wirtschaftsdünger, Futter-
mitteln sowie überlagerten 
Futtermitteln (wenn hygi-
enisch unbedenklich, kein 

Tiermehl), verdorbenem 
sowie überlagertem Saat-
gut (nicht gebeizt), Ölsaa-
tenrückständen (wenn frei 
von Extraktionsmittel), Fut-
terresten, Trebern, Trestern, 
Pressrückständen, Vinasse, 
Kernen, Schalen, Fallobst, Rü-
benblättern, Rübenschnitzel, 

Rübenschwänzen, Melasse, 
Molkerei- und Käsereirück-

ständen, Abfällen aus der 
Speisenzubereitung (wenn 
keine Speiseölreste und nicht 

aus Großküchen und Gas-

tronomie), Gemüseabfällen, 
Brauereirückständen (Trub) 
und Maisquellwasser. So-
bald ein nicht der Definition 

entsprechender Anteil an Be-

standteilen in der Biogasgülle 

enthalten ist (z. B. Biogasgül-
le mit Speiseölresten), schei-

 

det die gesamte Biogasgülle 
von der Förderfähigkeit aus. 

Es ist wahlweise die bodennahe 
Ausbringung von flüssigen Wirt-
schaftsdüngern und Biogasgül-
le oder die Separierung von am 
Betrieb angefallener Rindergülle 
durchzuführen, wobei auch beide 
Verfahren am Betrieb angewendet 
und gefördert werden können. 

wrvw.bwsb.at 

RÜHRTECHNIK 
+49(0)7374-18831 wvvw.reck-agrar.com 
Werksvertretung:  Winkler  GmbH 
A-4211 Alberndorf 1 Telefon 07235-7109 
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